
Der Verwaltungsrath
an die

gesummte Nutionulgurde Wiens.

Verwaltungsrathe wurde die Mittheilung gemacht, daß einige Bezirks-
Chefs der Nationalgarde die Absicht hegen, bleibende Abzeichen für fämmt-
liche Garden eingeführt zu sehen.

Der Verwaltungsrath muß bedauern, wenn solche, dem Geiste des National¬
garde-Institutes widerstrebende Wünsche Anklang fänden.

Das schöne Princip brüderlicher Gleichheit und Einheit , welches die
Nationalgarde vor Allem auszeichnen und ihr Stärke geben muß, wird auf
das Tiefste erschüttert und untergraben, sobald eine bleibende kastenartige
Auszeichnung der Chargen in der Nationalgarde außer Dienst eingeführt wird.
Der Verwaltungsrath erachtet es daher als eine heilige Pflicht, den Bewunde¬
rung verdienenden Geist unseres Institutes, welches auch seinem äußeren Er¬
scheinen nach, das reinste volkstümliche Gepräge an sich trägt, mit allen dem¬
selben zu Gebote stehenden Mitteln zu bewahren.

Allen Volksbewegungen, welche wir bisher durchgemacht haben, war der
ausgesprochene Gesammtwille eigentümlich, jeden Kastengeist zu beseitigen; wie
sollte nun die Nationalgarde in ihrer Mitte neue Kasten schaffen wollen.
Dieß geschieht aber jedenfalls, sobald zwecklose, der Eitelkeit und Ostentation
dienende, nicht durch den Dienst gebotene Abzeichen der verschiedenen Chargen
in der Nationalgarde eingeführt werden.

Hiedurch würde überdieß nur eine eingebildete Auszeichnung Einzelner er¬
zielt, und der große Gesammtkörper tatsächlich zurückgesetzt.

Der Verwaltungsrath fordert demnach die gesammte Nationalgarde Wiens
auf, dieselbe wolle, wo sich derartige, dem Geiste des Nationalgarde-Institutes
widerstreitende Wünsche kund geben, denselben auf das Entschiedendfte wider¬
streben.

Wien am 19. Juli 1848.

Vom Verwaltungsrathe der NationatgardeWiens.

Aus derk. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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